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Präambel 
Zur Vereinfachung der Formulierung wird ausschliesslich die männliche Textform gewählt. Die weibliche 
Formulierung ist darin miteinbezogen.  
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1 Name des Vereins 
 
Unter dem Namen „Jubiläum 150 Jahre Bischofszellerbahn“ besteht ein Verein im Sinne der  
Art. 60 ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches mit Sitz in 8583 Sulgen.  
 
2 Zweck 
Der Verein bezweckt die Durchführung des Grossanlasses Eisenbahn-/ Volksfest Jubiläum 150 Jahre 
Bischofszellerbahn vom Freitagabend 19. bis Sonntag 21 Juni 2026. 

Ziel ist es, den verschiedenen Bezugsgruppen und Familien auf dem Festplatz in Sulgen und beim Fest-
akt in Bischofszell einen aktiv gestalteten, breit abgestützten Anlass zu präsentieren. 

Der Verein bildet die Grundlage als rechtliche Körperschaft gegenüber Bezugsgruppen aufzutreten und 
den Anlass nach aussen hin zu vertreten. 

Es ist vorgesehen, nach organisatorischem und finanziellen Abschluss des Eisenbahn-/ Volksfest  
Jubiläum 150 Jahre Bischofszellerbahn den Verein wieder aufzulösen. 

Der Verein ist politisch unabhängig und konfessionell neutral. Er verfolgt kommerzielle Zwecke, soweit 
es die Durchführung des Anlasses erfordert.  

 
3 Aufgaben des Vereins 

Organisation des Anlasses Eisenbahn-/ Volksfest Jubiläum 150 Jahre Bischofszellerbahn:  

Ø Der Verein trägt die Verantwortung, für die Durchführung, Finanzierung und Organisation des An-
lasses Eisenbahn-/ Volksfest Jubiläum 150 Jahre Bischofszellerbahn 

Ø Der Verein stellt die Funktionsinhaber/innen des Organisationskomitees des Anlasses. Für weitere 
Funktionen werden qualifizierte Fachpersonen verpflichtet 

Ø Der Verein bildet die rechtliche Körperschaft, das rechtliche Fundament für den Auftritt der OK-
Mitglieder gegenüber Ansprechpartnern und Auftragnehmern  

Ø Der Verein bildet die rechtliche Grundlage zur Eröffnung des Bankkontos zur Führung der Finan-
zen über den Anlass Eisenbahn-/ Volksfest Jubiläum 150 Jahre Bischofszellerbahn 

Ø Der Verein überwacht als Aufsichtsorgan das organisatorische Wirken der OK-Mitglieder 
 
 
4 Mitgliedschaft 
Mitglied des Vereins Eisenbahn-/ Volksfest Jubiläum 150 Jahre Bischofszellerbahn kann jedermann, 
der das 14. Altersjahr erreicht hat, werden, wobei Jugendliche bis zum 18. Altersjahr lediglich beratende 
Stimme haben. Die Mitgliedschaft können auch juristische Personen des öffentlichen und privaten 
Rechts erwerben. Die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern beschliesst der Vorstand. 

Mitglieder des OK zum Anlass Eisenbahn-/ Volksfest Jubiläum 150 Jahre Bischofszellerbahn sind 
automatisch auch Vereinsmitglieder. 
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5 Mittelbeschaffung  
Der Verein finanziert sich durch: 
a) Mitgliederbeiträge in der Höhe von CHF 10.–, dessen Höhe wird durch die Generalversammlung 

festgelegt. 
 
6 Organes des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 
Ø Die Generalversammlung 
Ø Der Vorstand 
Ø Die Rechnungsrevisoren 

 
7 Generalversammlung 
Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie ist zuständig für folgende Geschäfte: 

Ø Wahl der Mitglieder des Vorstands, des Präsidenten 
Ø Abnahme des jährlichen Rechenschaftsberichts des Vorstands und  
Ø Abnahme der Jahresrechnung und des Berichts der Revisoren 
Ø Genehmigung des Budgetantrags 
Ø Festsetzung des Mitgliederbeitrags 
Ø Wahl der Rechnungsrevisoren  
Ø Festlegung des Tätigkeitsprogramms 
Ø Beschluss über Anträge aus dem Kreis der Mitglieder 
Ø Auflösung des Vereins nach organisatorischem und finanziellen Abschluss des Anlasses  

Eisenbahn-/ Volksfest Jubiläum 150 Jahre Bischofszellerbahn 
Ø Jährlich hat mindestens eine ordentliche Generalversammlung stattzufinden. Die Mitglieder sind 

30 Tage vor dem Datum einzuladen.  
Ø Der Vorstand kann eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen, wenn es die Ge-

schäfte erfordern, oder wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder die Einberufung verlangen.  
 
8 Vorstand 
Der Vorstand besteht aus je einem Präsidenten, Vizepräsidenten und maximal zwei weiteren Mitglie-
dern.  

Der Vorstand  

Ø vertritt den Verein nach aussen hin und führt dessen Geschäfte im Rahmen des Tätigkeitspro-
gramms des Anlasses Eisenbahn-/ Volksfest Jubiläum 150 Jahre Bischofszellerbahn 

Ø ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht der Generalversammlung oder den Rechnungsre-
visoren obliegen 

Ø informiert die Mitglieder regelmässig, z.B. über E-Mail und Homepage  
Ø der Vorstand konstituiert sich selbst  
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9 Rechnungsrevision 
Die Rechnungsrevisoren werden jeweils auf die Dauer eines Jahres gewählt.  
Dies können zwei natürliche Personen sein. Die Revision kann auch einer juristischen Person 
übertragen werden (z.B. Treuhandgesellschaft usw.) 

 

10 Beschlussfassung / Zeichnungsbefugnis 
Für die Beschlussfassung des Vorstands entscheidet das absolute Mehr, wobei die Präsenz von min-
destens drei Mitgliedern erforderlich ist. 

Die rechtsverbindliche Unterschrift führt der Präsident oder sein Stellvertreter kollektiv mit einem ande-
ren Vorstandsmitglied. 
 
10.1 Führung des Vereins-Bankkontos 
Der Kassier ist mit der alleinigen Vollmacht zur Führung des Bankkontos des Vereins und des damit 
verbundenen E-Bankings ausgestattet. 

Der Vereinskassier und der Finanzchef des Anlasses Eisenbahn-/ Volksfest Jubiläum 150 Jahre  
Bischofszellerbahn führt diese Aufgabe in Personalunion. Für spezielle Geschäfte, wie z.B. Kontoeröff-
nungen besteht die Pflicht der Unterschrift zu zweien, Kassier und Präsident. 

Die Rechnung des Vereins ist jährlich abzuschliessen und der Generalversammlung zur Ab-
nahme vorzulegen.  

 
10.2 Führung des Bankkontos zum Anlass 
Für die Führung der Finanzen des Anlasses Eisenbahn-/ Volksfest Jubiläum 150 Jahre Bischofszel-
lerbahn wird ein separates Bankkonto geführt. Für das Anlasskonto werden drei unterschriftsberechtige 
Personen bestimmt: – OK-Präsident / - OK-Vizepräsident / - OK-Finanzchef.  Für die Abwicklung der 
Geschäfte ist immer die Unterschrift von zwei Personen notwendig. 

 

11 Vermögen / Haftung 
Den Mitgliedern steht kein Recht auf das Vereinsvermögen zu.  

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Jede persönliche 
Haftung seiner Mitglieder ist ausdrücklich ausgeschlossen.  

 
12 Auflösung 
Es ist vorgesehen, den Verein „Eisenbahn-/ Volksfest Jubiläum 150 Jahre Bischofszellerbahn“ nach 
organisatorischem und finanziellen Abschluss des Anlasses wieder aufzulösen. 

Es sollen die zum Zeitpunkt der Auflösung im Vereinsbesitz befindlichen Maschinen und Geräte zu ei-
nem fairen Marktpreis an die interessierten Gruppen verkauft oder übereignet werden. Der mögliche 
Erlös wird dem Vereinsvermögen gutgeschrieben.  
Das vorhandene Vermögen soll einer gemeinnützigen Institution, die bei der letzten Generalversamm-
lung bestimmt wird, übereignet werden. 
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13 ZGB 
Im Übrigen gilt das Schweizerische Zivilgesetzbuch. So beschlossen an der Gründungsversammlung 
vom 22. Dezember 2025, die auf dem schriftlichen Weg durchgeführt wurde.  

 

14 Inkrafttreten 
Diese Statuten sind an der Gründungsversammlung vom 22. Dezember 2025, die auf dem schriftlichen 
Weg durchgeführt wurde angenommen worden und sind mit diesem Datum in Kraft getreten. 

 

Unterschriften des Vorstandes: 

Der Präsident:  

 

Beat Emmisberger 

Der Vize-Präsident: 

 

Jürg Bruggmann 

 

Der Kassier:  

 

Felix Menzi 
 
 
Sulgen, 23. Dezember 2025 


